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Bekanntmachung 
des Berichts über die Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort 

gem.  § 117 GO NRW  
 
 
 

Gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  hat die 

Gemeinde zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht zu erstellen, 

in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist. Der Bericht ist 

jährlich fortzuschreiben.   

 

Der Bericht zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2015 liegt ab sofort im Rathaus der Stadt 

Kamp-Lintfort, Kämmerei, Zimmer 510, während der folgenden Öffnungszeiten zu 

jedermanns Einsicht öffentlich aus: 

 

 

 vormittags 

 montags bis freitags  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

 nachmittags 

 dienstags    14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 donnerstags   14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

 

Kamp-Lintfort, den 06.07.2017 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 



Bekanntmachung 

Bebauungsplan 10 a „Erweitertes Gestfeld“ – Teilaufhebung 

Eichendorffstraße/Rundstraße“ 

- Satzungsbeschluss - 

 
Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. Juli 2017 den 

Bebauungsplan 10 a „Erweitertes Gestfeld“- Teilaufhebung Eichendorffstraße/Rundstraße  als 

Satzung beschlossen. Hierzu wurde die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch 

(BauGB) beschlossen. Das Bebauungsplanverfahren wurde im vereinfachten Verfahren gemäß 

§ 13 BauGB durchgeführt. Im vereinfachten Verfahren wurde von der Umweltprüfung gem. § 2 

Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 

Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 

 

Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplans soll die planungsrechtliche Grundlage für eine 

Wohnbebauung auf dem brachliegenden Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde 

geschaffen werden.    

 

Der vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort als Satzung beschlossene Bebauungsplan 10 a 

„Erweitertes Gestfeld“ - Teilaufhebung Eichendorffstraße/Rundstraße wird einschließlich der 

Begründung während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, 

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, von 14.00 Uhr bis 18.00 

Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 

47475 Kamp-Lintfort, Planungsamt, Zimmer 438 (Plankammer) zur Einsichtnahme bereit 

gehalten. Für Auskünfte über den Inhalt des Planes und der Begründung steht das 

Planungsamt während der o.g. Dienststunden zur Verfügung. 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der beschlossene Bebauungsplan 10 a „Erweitertes Gestfeld“- 
Teilaufhebung Eichendorffstraße/Rundstraße gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

 

 

 

Hinweise: 

 

1. Gemäß § 44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB in der Fassung vom 23.09.2004 

(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 29.05.2017 (BGBl. I 

S. 1298), wird auf die Vorschriften über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 

Bebauungsplan hingewiesen. Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 BauGB 

eingetretene Vermögensnachteile erlöschen, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit 

des Anspruchs herbeigeführt wird.   

 



2. Eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 

Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs werden gem. § 215 BauGB unbeachtlich, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 

der Stadt Kamp-Lintfort unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 

geltend gemacht worden sind. 

 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 

966), beim Zustandekommen dieser Satzung kann nach Ablauf eines Jahres seit 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kamp-Lintfort vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

 

Kamp-Lintfort, den 12. Juli  2017 

 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 
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Stadt Kamp-Lintfort                                                                                   Kamp-Lintfort, den 10.07.2017 
Der Bürgermeister  
 
 
 
 
Öffentliche Zustellung 
Benachrichtigung gem. § 10 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
 
 
Der Bescheid der Stadt Kamp-Lintfort vom 30.05.2017, für Frau Carolina Fechsle Kassenzeichen 
01049717.5/0100, zuletzt gemeldet in 47475 Kamp-Lintfort, Altfelder Str. 305, kann nicht zugestellt 
werden, weil der derzeitige Aufenthalt der Adressantin unbekannt ist. 
 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, 
Zimmer 540, von der Adressantin oder eines von Ihr Bevollmächtigten eingesehen und abgeholt 
werden.  
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Erscheinen dieses Amtsblattes als zugestellt. 
 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 

 

 
„Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3201282393 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 27. Juni 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3200031734 (alt: 100031731) der Sparkasse 
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 11. Juli 2017 
 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3201293887, 3201125402, 3202290239, 3202503227 und 3202322495 der Spar-
kasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 28. Juni 2017 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3202604223, 3210090399 (alt: 110090396), 4200614198 und 4218071480 (alt: 
118071489) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für 
kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 29. Juni 2017 
 
 

 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 


